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Zl.: 004-1-GR/002/2021 - 29. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 06.05.2021 im Volksschule - Turnsaal 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr Mag.rer.soc.oec. Günther Zillner

 SPÖ 

 

Vizebürgermeister 

Herr Rene Wöckinger SPÖ  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Frau Dipl.-Ing. (FH) Renate Oitzl SPÖ Herr Anton Winkler ÖVP 

Herr Dipl.-Ing. (FH) Daniel Zeller SPÖ Herr Josef Aichinger ÖVP 

Herr Dipl.-Ing. Johannes Matzinger ÖVP  

Gemeinderatsmitglieder 

Herr Rudolf sen. Brandstetter SPÖ Herr BSc Hannes Plank ÖVP 

Herr Herbert Puchner SPÖ Herr Markus Krieger ÖVP 

Herr Ing. Anton Puchner SPÖ Herr Jürgen Matzinger ÖVP 

Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP 

Frau Sabine Schwarzendorfer SPÖ Frau Rosina Gstöttenmayr ÖVP 

Frau Andrea Lukas SPÖ Herr Anton Kapplmüller BUNT 

Herr Franz Dürr SPÖ  

Gemeinderats-Ersatzmitglieder 

Herr Mag. phil. Dr. rer. nat. Martin Pachinger

 SPÖ 

Vertretung für Herrn Mario Mayrwöger 

Herr Ronald Wurm SPÖ Vertretung für Frau Ute Schweighofer 

Frau Alice Brandstetter SPÖ Vertretung für Herrn Mag. Klaus-Jürgen 

Guldner 

Herr Helmut Kalchgruber ÖVP Vertretung für Herrn Ing. Klaus Samhaber 

Entschuldigt fehlen: 

Gemeinderatsmitglieder 

Herr Mag. Klaus-Jürgen Guldner SPÖ  

Herr Mario Mayrwöger SPÖ  

Frau Ute Schweighofer SPÖ  

Gemeindeamt Unterweitersdorf 
4213 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Tel.: 07235-63014-0  Fax: 07235-63014-13 
http://www.unterweitersdorf.at 
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Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP  

Herr Karl Barnreiter BUNT ohne Angabe von Gründen 

 

Unentschuldigt fehlen: 

Niemand 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian 

 

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Keine 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

VB Lehner Gerhard und VB Groiß Stefan 

 

Anzahl Zuhörer: 1 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-

satzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 23.04.2021 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich 

kundgemacht wurde; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 11.03.2021 am 16.03.2021 zur Einsicht aufge-

legt wurde und während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungs-

schrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Zeller Daniel ÖVP: Matzinger Johannes BUNT: Kapplmüller Anton 

  

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

 

Bgm. Mag. Zillner gibt bekannt, dass Amtsleiter Christian Matzinger krankheitsbedingt entschuldigt 

ist. 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
 

 

 

Zu 1.  Berichte, Informationen und Stellungnahmen des Bürgermeisters 

• Zu- und Umbau Amtsgebäude – Lieferprobleme bei Baustoffen (Dämm-Material), der Fertigstel-

lungstermin Ende August sollte aber halten 

• Corona-Situation: Die Zahlen im Bezirk sind rückläufig und Unterweitersdorf hat derzeit keine 

bekannten Fälle 

• Teststraße ist ab 09.05.2021 in der Sporthalle in Hagenberg 
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Zu 2.  Örtlicher Prüfungsausschuss - Prüfberichte vom 15.03.2021 
 

S a c h v e r h a l t : 

Der Prüfungsausschuss hat am 15.03.2021 zwei Prüfungsausschuss-Sitzungen abgehalten, worüber 

die Berichte vorliegen. Diese Berichte samt Verhandlungsschriften wurde den Fraktionen mit der Ein-

ladung zu dieser Sitzung übermittelt (§ 91 (4) Oö. GemO. 1990 idgF.). 

Gemäß § 91 (4) O.ö. GemO. 1990 ist jeder Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat (inner-

halb von 12 Wochen ab Unterfertigung) vorzulegen. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm.-Stv. Krieger berichtet im Sinne des Sachverhalts und bringt die Prüfberichte zur Kenntnis. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschluss: 

Die Prüfberichte vom 15.03.2021 werden zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 3.  Rechnungsabschluss 2020 
 

Sachverhalt: 

Gemäß §§ 92 und 93 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 wurde über das Rechnungsjahr 2020 der Rech-

nungsabschluss einschließlich der Vermögensrechnung erstellt. 

Der Rechnungsabschluss ist so rechtzeitig zu erstellen, dass er spätestens drei Monate nach Ablauf des 

Haushaltsjahres dem Gemeinderat vorgelegt werden kann – dieser Zeitraum konnte nicht eingehalten 

werden, da noch wesentliche Änderungen im Bereich der Erstellung (EDV) erfolgten.  Der Entwurf 

wurde am 12.03.2021 erstellt, sodass die Behandlung noch im März im Prüfungsausschuss erfolgen 

konnte. Auf Grund der Sitzungsplanung eine Behandlung im Gemeinderat im März nicht mehr mög-

lich. 

 

• Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss gemäß § 91 Abs. 3 Oö. Gemeindeordnung 

vor Auflage am 15.03.2021 geprüft und es wird die Beschlussfassung vorgeschlagen. 

• Auflage vor Beschlussfassung – lt. Kundmachung vom 18.03.2021 wurde der Rechnungsab-

schluss in der Zeit vom 18.03.2021 – 01.04.2021 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt – es wurden 

keine Einwendungen eingebracht. 

• Veröffentlichung des Entwurfes auf der Homepage der Gemeinde – erfolgte gleichzeitig mit der 

Auflage am 18.03.2021 

 

Der Rechnungsabschluss liegt dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Beschlussfassung vor. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Mag. Zillner berichtet im Sinne des Sachverhalts und die Buchhalter Lehner und Groiß er-

läutern noch folgende Details aus dem Rechnungsabschluss: 

 

Die Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 2020 (abzüglich Investive Einzelvorhaben und 

Voranschlagsunwirksame Gebarung) waren € 4.598.224,71, dem standen Auszahlungen von € 

4.512.432,06 gegenüber. Im Rechnungsabschluss 2020 wird somit ein Ergebnis der laufenden Ge-

schäftstätigkeit von € 85.792,65 ausgewiesen. Das Ergebnis wurde um die „schließlichen Reste“ aus 

dem Jahr 2019 wie folgt bereinigt: 

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 2020   € 85.792,65  

 abzgl. Einzahlungen für Einnahmereste 2019 (Hinweis 2)  -€ 81.136,59  

 zzgl. Auszahlungen für Ausgabenreste 2019 (Hinweis 1)   € 29.598,41  

 Bereinigter Saldo (Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 2020)  € 34.254,47  

 

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand): 

Liquide Mittel Stand 31.12.2020 

Bar                € 344,30  

Bankkonto        € 338.814,52  

Summe         € 339.158,82  

Anmerkung: Im Kontostand sind die Zahlungsmittelreserven der Rücklagen enthalten. Im Jahr 2020 

musste deshalb der Kassenkredit nie in Anspruch genommen werden. 

Rücklagenentwicklung 

Rücklage Stand 1.1. Zuführungen Entnahmen 

Stand 

31.12. 

Wasserleitungsrücklage (Betr.) 667,07 0,00 0,00 667,07 
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Kanalbaurücklage (Betrieb) 95.800,90 39.232,25 39.034,77 95.998,38 

Kanalrücklage (IB) 4.379,34 39.667,43 44.046,77 0,00 

Abfallwirtschaftsrücklage (Betrieb) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wasserleitungsrücklage (IB) 8.459,56 38.505,53 46.965,09 0,00 

Summe zweckgebundene Haushaltsrück-

lagen 109.306,87 117.405,21 130.046,63 96.665,45 

Allg. Rücklage für aoH.-Vorh. 141.330,76 148.313,62 77.019,97 212.624,41 

Summe allgemeine Haushaltsrücklage 141.330,76 148.313,62 77.019,97 212.624,41 

Gesamtsummen 250.637,63 265.718,83 207.066,60 309.289,86 

 

 

Entwicklung der Finanzschulden 

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Finanzschulden aufgenommen. Die bestehenden Schulden wurden 

laufend gemäß den Tilgungsplänen zurückgezahlt. Es hat keine Sondertilgungen gegeben.  

Schuldenentwicklung 

Schulden Stand 1.1. Zugang Tilgung Zinsen  Ersätze Stand 31.12. Nettoaufwand 

Schulden ohne A85-89 (hoheitlich) 22.705,43 0,00 18.982,75 123,59 0,00 3.722,68 19.106,34 

Schulden A85-89 (betriebl. Einrichtungen) 4.607.222,36 0,00 279.097,06 29.713,98 234.336,54 4.328.125,30 74.474,50 

Summe Schulden 4.629.927,79 0,00 298.079,81 29.837,57 234.336,54 4.331.847,98 93.580,84 

 

Anmerkung zu den „hoheitlichen“ Schulden: Das Darlehen „Kommunalfahrzeuge und Geräte“ ist mit 

31.12.2020 ausgelaufen. Die letzte Rate des Darlehens „Lehrerwohnhaus“ wurde mit 01.04.2021 ge-

tilgt. Das Darlehen „Sportplatz Wohnung“ läuft bis 01.10.2026 (Stand 31.12.2020 – € 3.523,02) 

 

Vermögen 

Die Bilanzsumme (Aktiva und Passiva) beträgt mit 31.12.2020 € 21.555.950,43. Das Nettovermögen 

der Gemeinde ist im Jahr 2020 von € 5.293.817,63 (Wert Eröffnungsbilanz) auf € 5.545.785,85 ge-

stiegen. Das bedeutet einen Zuwachs von € 251.968,22. 

Entwicklung Nettovermögen (Ausgleichsposten) 

  Eröffnungsbilanz 01.01.2020 
Endbestand 
31.12.2020 Entwicklung 

Saldo der Eröffnungsbilanz 4.996.122,60 4.996.122,60 0,00 

Kumuliertes Nettoergebnis 0,00 178.941,28 178.941,28 

Haushaltsrücklagen 250.637,63 309.289,86 58.652,23 

Neubewertungsrücklagen 47.057,40 61.432,11 14.374,71 

Summe Nettovermögen 5.293.817,63 5.545.785,85 251.968,22 
 

Vorhaben 

Gemäß der VRV2015 wurden alle Vorhaben im Rechnungsabschluss ausgeglichen. Im Nachweis der 

Investitionstätigkeit sind aufgrund der Umstellung auf die VRV2015 nur die Zahlen für das Finanz-

jahr 2020 enthalten. Es wurden alle Vorhaben laut Finanzierungspläne abgewickelt und fehlende, je-

doch zugesagte Landes- u. Bundesförderungen wurden zwischenzeitlich durch Rücklagenentnahmen 

zwischenfinanziert. Nach Erhalt dieser Landes- u. Bundesmittel werden diese wieder der Rücklage 

zugeführt.  
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Folgende im Rechnungsabschluss ausgewiesene Vorhaben wurden im Jahr 2020 abgeschlossen: 

• Neubau Gemeindestraßen 2017-2019 – Abrechnungssumme: € 777.135,77 

• Rad- und Fußwegverbindungen (EFRE-Programm) – Abrechnungssumme: € 204.789,79 

• Sanierung Sportanlage – Abrechnungssumme: € 166.068,95 

• WVA-BA.07 – Abrechnungssumme: € 344.101,98 

• Sagenwanderweg – Abrechnungssumme: € 9.139,16 

• Brandschutztüren Stockhalle – Abrechnungssumme: € 6.500,00 

Die nachfolgenden Vorhaben sind mit Rechnungsabschluss 2020 noch nicht abgeschlossen bzw. 

(endgültig) abgerechnet und werden im Jahr 2021 weitergeführt: 

• Straßenbeleuchtung – Umbau LED – Bundeszuschuss haben wir 2021 erhalten. Das Vorhaben 

ist mittlerweile auch abgerechnet und wurde ins Vermögen aufgenommen - Abrechnungs-

summe: € 197.538,33 

• Amtshaus-Sanierung u. Erweiterung – im Laufen 

• Straßenbauprogramm 2020-2022 – im Laufen 

• Friedhof – Neubau Aufbahrungshalle – Abrechnung 2021 

• WVA-BA.08 – im Laufen 

• FWVB BA.17 – im Laufen 

• Kanal BA.16+BA.19+BA.20 (Überprüf./Leitungskataster) – im Laufen 

• Kanal BA.18 – im Laufen 

• Zubau einer Klärschlammpresse (Kanal BA. 21) – im Laufen 

 

Weitere Informationen 

Einige Positionen aus dem Rechnungsabschluss und deren Veränderung vom Voranschlag bzw. Nach-

tragsvoranschlag zum Rechnungsabschluss werden nachfolgend dargestellt: 

Text VA 2020 NVA = GVA 

2020 

RA 2020 RA-GVA 

Einnahmen (Mittelaufbringung) 

Abgabenertragsanteile 1,923.200,00 1,812.600,00 1,724.782,64 -87.817,36 

Strukturfonds 130.600,00 130.600,00 138.573,00 7.973,00 

Oö. Gemeindepaket 0,00 89.000,00 89.000,00 0,00 

Kommunalsteuer 353.000,00 313.000,00 343.833,84 30.833,84 

Essensbeiträge VS 27.300,00 20.000,00 15.949,28 -4.050,72 

Essensbeiträge KIGA 12.000,00 7.000,00 6.467,93 -532,07 

Nachmittagsbetr. KI-

GA 

17.500,00 11.700,00 9.834,67 -1.865,33 

Lustbarkeitsabgabe 11.000,00 10.000,00 3.150,00 -6.850,00 

     

Ausgaben (Mittelverwendung) 

Krankenanstaltenbeitr. 502.200,00 503.000,00 503.015,00 15,00 

SHV-Umlage 588.300,00 588.300,00 588.316,32 16,32 

Landesumlage 89.400,00 84.600,00 80.636,45 -3.963,55 

 

Es gibt keine Wortmeldungen und daher stellt Bgm. Mag. Zillner den Antrag gemäß Beschlussvor-

schlag auf Genehmigung. 

 

Beschlussvorschlag des Prüfungsausschusses (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 15.03.2021): 

• Genehmigung Rechnungsabschluss 
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Beschluss: 

Der Rechnungsabschluss 2020 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 4.  Verein zur Förderung der Infrastruktur in der Gemeinde Unterweitersdorf - 

Rechnungsabschluss 2020 
 

Sachverhalt: 

Der Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Unterweitersdorf und & Co KG hat mit 

25.02.2021 (Druckdatum) den Rechnungsabschluss über das Finanzjahr 2020 erstellt und der Ge-

meinde gemäß dem Gesellschaftsvertrag zur Genehmigung vorgelegt. 

 

Der Rechnungsabschluss wurde am 15.03.2021 vom Prüfungsausschuss geprüft und es wird die Be-

schlussfassung vorgeschlagen. 

 

Weiters wurde der Rechnungsabschluss-Entwurf am 18.03.2021 auf der Homepage der Gemeinde 

veröffentlicht. 

 

Der Rechnungsabschluss liegt dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Beschlussfassung vor. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Mag. Zillner berichtet im Sinne des Sachverhalts und Buchhalter Lehner erläutert noch eini-

ge Details aus dem Rechnungsabschluss wie folgt: 

 

Die Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 2020 (abzüglich Voranschlagsunwirksame Geba-

rung) waren € 23.616,82, dem standen Auszahlungen von € 24.710,71 gegenüber. Im Rechnungsab-

schluss VFI 2020 wird somit ein Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit von                              - € 

1.093,89 ausgewiesen.  

 

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand): 

Liquide Mittel Stand 31.12.2020 

Bankkonto                   € 71,90  

 

Entwicklung der Finanzschulden 

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Finanzschulden aufgenommen. Die bestehenden Schulden wurden 

laufend gemäß den Tilgungsplänen zurückgezahlt. Es hat keine Sondertilgungen gegeben.  

Schuldenentwicklung 

Schulden Stand 1.1. Zugang Tilgung Zinsen  Ersätze Stand 31.12. Nettoaufwand 

Summe Schulden 279.474,60 0,00 18.294,01 2.135,99 0,00 261.180,59 20.430,00 

 

Laufende Transferzahlung: 

Die Gemeinde Unterweitersdorf hat im Finanzjahr 2020 Transferzahlungen von insgesamt € 

12.000,00 an die VFI Unterweitersdorf & Co KG geleistet. 
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Vermögen 

Die Bilanzsumme (Aktiva und Passiva) beträgt mit 31.12.2020 € 808.208,77. Das Nettovermögen der 

VFI Unterweitersdorf & Co KG ist im Jahr 2020 von € 48.057,40 (Wert Eröffnungsbilanz) auf € 

62.432,11 gestiegen. Das bedeutet einen Zuwachs von € 14.374,71. 

Entwicklung Nettovermögen (Ausgleichsposten) 

  Eröffnungsbilanz 01.01.2020 
Endbestand 
31.12.2020 Entwicklung 

Saldo der Eröffnungsbilanz 48.057,40 48.057,40 0,00 

Kumuliertes Nettoergebnis 0,00 14.374,71 14.374,71 

Summe Nettovermögen 48.057,40 62.432,11 14.374,71 
 

Die Veränderung des Nettovermögens der VFI in der Höhe von € 14.374,71 wurde im Rechnungsab-

schluss der Gemeinde in der Neubewertungsrücklage als Zugang verbucht.  

 

Es gibt keine Wortmeldungen und Bgm. Mag. Zillner stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

 

Beschlussvorschlag des Prüfungsausschusses (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 15.03.2021): 

• Genehmigung Rechnungsabschluss 

 

Beschluss: 

Der Rechnungsabschluss 2020 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 5.  Voranschlag 2021 - Prüfbericht der BH Freistadt 
 

Sachverhalt: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Mag. Zillner berichtet im Sinne des Sachverhalts und Buchhalter Groiß erläutert die Details 

und bringt den Prüfungsbericht dem Gemeinderat zur Kenntnis. 

GV DI Matzinger merkt an, dass bei den Sitzungsunterlagen die Stellungnahme der Gemeinde nicht 

enthalten war. Weiters kritisiert er, dass bei der Sitzung des Gemeindevorstandes kein Wort erwähnt 

wurde, dass der Voranschlag 2021 seitens der Aufsichtsbehörde nicht zur Kenntnis genommen wer-

den konnte. 

 

Der Prüfungsbericht zum Voranschlag 2021 wurde somit dem Gemeinderat zur Kenntnis ge-

bracht. 

 

 

 

 

 

Zu 6.  Ankauf MTF für Feuerwehr - Auftragsvergabe 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 14.05.2020 den Grundsatzbeschluss über den Ankauf des Fahrzeuges ge-

fasst. Im Voranschlag 2021 sind die Kosten mit € 45.000,00 vorgesehen. 

 

Fahrzeugkosten lt. Angebot Fa. Autohaus Lehr GmbH, 3580 Horn (eingeholt von der FF) 

  € 54.569,03 

NoVA (wird rückerstattet) -€ 6.813,35 

Nettokosten €47.755,68 

 

Finanzierung: 

KTZ vom Land (Gde-Entlastungspaket) € 35.200,00 

FF-Eigenleistungen € 12.555,68 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Mag. Zillner berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 
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Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 29.04.2021): 

• Auftragsvergabe und Finanzierung lt. Sachverhalt 

 

 

Beschluss: 

Die Auftragsvergabe und Finanzierung werden lt. Sachverhalt genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 7.  Neubau einer Aufbahrungshalle am Friedhof in Gallneukirchen - Ausfinanzie-

rung 

 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 14.12.2017 den Beschluss über die Beteiligung an der Friedhoferweiterung 

Gallneukirchen samt Vertrag, Finanzierung und Bauabwicklung gefasst. 

Weiters wurde am 27.09.2018 der Finanzierungsplan genehmigt. 

 

Nunmehr liegt die Abrechnung bzw. die Ausfinanzierung wie folgt vor: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Mag. Zillner berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

GV DI Matzinger meint, dass er die im Amtsvortrag ausgewiesene Summe an Bedarfszuweisungs-

mittel in der Höhe von 74.318 Euro nicht nachvollziehen kann, da in der vorstehenden Tabelle bei den 

BZ-Mitteln für Unterweitersdorf ein Betrag von € 83.281,00 ausgewiesen ist. 

Bei der Sitzung wurde angenommen, dass der Betrag von € 74.318,00 vermutlich falsch sei, jetzt bei 

der Protokollerstellung wurde jedoch festgestellt, dass sich diese Summe aus den BZ-Mitteln aller 

Gemeinden im Jahr 2021 ergibt (7.409+7.261+364+33.429+25.855 = 74.318). 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 29.04.2021): 

• Genehmigung Ausfinanzierung lt. Sachverhalt 

 

Beschluss: 

Die Ausfinanzierung wird gemäß Sachverhalt genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 8.  Erweiterung/Sanierung Amtshaus - Finanzierungsplan Nr. 2 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 24.09.2020 den 1. Finanzierungsplan mit Gesamtkosten von € 733.400,00 

beschlossen. 

 

Der Finanzierungsplan soll nun wie folgt angepasst werden: 

- Baukostenindexsteigerung berücksichtigen 4,5% = € 31.000,00 

- KIG-Mittel € 100.000,00 

- Sonderzuschuss Land KIG-Mittel 20% € 20.000,00 

 

 
 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 29.04.2021): 

• Genehmigung Finanzierungsplan 

 

Beschluss: 

Der Finanzierungsplan Nr. 2 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 23 Ja-Stimmen (SPÖ+ÖVP-Fraktion, 1 Nein-Stimme (Kapplmüller) 
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Zu 9.  Erweiterung/Sanierung Amtsgebäude - Grundkaufvertrag 

 
Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 26.09.2019 einen Grundvorkaufsvertrag mit den Eigentümern der Liegen-

schaft EZ 871 beschlossen. 

Inhalt des Vertrages ist der Kauf einer Grundfläche von ca. 85 m² (€ 150,00/m²) zur Erweiterung des 

Gemeindeamtes. 

 

Nunmehr liegt der Kaufvertrag wie folgt vor: 

• Grundverkäufer: Lehner Gerald und Lehner Renate 

• Kaufgegenstand: Lt. Vermessungsplan DI. Withalm vom 22.12.2020, GZ 13111/20T1, Teilfläche 

1 mit 80 m² - Einbeziehung in das Grundstück 34/2, EZ 709 (Gemeinde) 

• Kaufpreis: € 12.000,00 (€ 150,00/m²) – Zahlung in 2 Raten (€ 6.000,00 bei Unterfertigung des 

Kaufvertrages und der Rest auf ein Trauhandkonto) 

• Dienstbarkeiten lt.Pkt. V. des Vertrags: 

o Geh- und Fahrtrecht lt. Lageplan 

o Nutzungsrecht/Gebrauchsrecht  

• Kosten und Gebühren – übernimmt Gemeinde 

 

Der Vertrag liegt vollinhaltlich dem Gemeinderat vor. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Brandstetter Alice und Brandstetter Rudolf erklären sich bei der Abstimmung für befangen. 

Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 29.04.2021): 

• Genehmigung des Kaufvertrages 

 
Beschluss: 

Der Kaufvertrag wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 21 Ja-Stimmen (SPÖ+ÖVP-Fraktion, 1 Stimmenthaltung (Kapplmüller), 2 befan-

gen (Brandstetter Alice, Brandstetter Rudolf) 
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Zu 10.  Straßenbauprogramm 2020-2022 - Finanzierungsplan Nr. 2, Bauprogramm und 

Auftragsvergabe 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 14.05.2020 das Straßenbauprogramm 2020-2022 beschlossen.  

Der Finanzierungsplan soll auf Grund der aktuellen Förderungen bzw. erforderlichen Straßenbaumaß-

nahmen wie folgt angepasst werden: 

 

Finanzierungsplan Nr.: 2 – wesentliche Änderungen 

• Erhöhung Bauvolumen für Straßensanierung (Förderung KIG-Mittel 50% = € 95.000) 

• BZ für Straßenbau 2021 € 25.000,00 + Sonderzuschlag auf KIG-Mittel 50% = € 47.500) 

 
 

Folgende Straßenprojekte stehen 2021an: 

• Bergen/Ematinger - Staubfreimachung 

• Straßensanierungen (nach Abschluss Glasfasergrabungen) 

o Loibersdorf – Lehenfeld? 

o Hattmannsdorf – Reithweg? – Klärung Wasserleitung 

o ………. 

 

Auftragsvergabe: 

Am 15.04.2021 fand die Anbotöffnung „Straßenbauarbeiten 2021 mit folgendem Ergebnis statt: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 29.04.2021):  

• Genehmigung Finanzierungsplan Nr. 2  

• Festlegung Bauprogramm 2021 (ohne Sanierungen) 

• Auftragsvergabe an Fa. Porr 

 

Beschluss: 

Der Finanzierungsplan Nr. 2, die Festlegung des Bauprogrammes 2021 (ohne Sanierungen) und 

die Auftragsvergabe an die Fa. Porr werden genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 11.  Allfälliges 
 

GV DI Matzinger weist auf den „Tag der Abfallwirtschaft“ hin, der morgen, am 07.05.2021 im ASZ 

von 13:00 bis 17:00 Uhr beworben wird. 

 

GV DI Oitzl erwähnt noch, dass im Bauausschuss über das Problem mit den Leitpflöcken und Pollern 

in Reitern zur Verkehrsberuhigung diskutiert wurde. Es soll ein Lokalaugenschein stattfinden, um eine 

Lösung hinsichtlich des Befahrens mit landwirtschaftlichen Maschinen zu erzielen. Weiters schlägt sie 

vor, im Amtsblatt nochmals auf die 30 km/h-Beschränkung und auf die Rechtsregel hinzuweisen. 

GV DI Matzinger meint, dass es scheinbar auch einmal eine Gewichtsbeschränkung auf der „Reiter-

ner Straße“ gegeben haben soll und bittet, dies bis zum Termin des Lokaulaugenscheines zu eruieren.  
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 11.03.2021 wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 20:45 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Zillner Günther e.h 

_________________________ 

 

  

Lehner Gerhard e.h. 

Groiß Stefan e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 01.07.2021 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

Unterweitersdorf, am 01.07.2021 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

Zillner Günther e.h. 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

 

Zeller Daniel e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Barnreiter Karl 

_________________________ 
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Gemeindeamt Unterweitersdorf 

4213, Bezirk Freistadt, O.ö. 
Zl.: 004-1-GR/002/2021  

 

Öffentliche Fragestunde 

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 06.05.2021 im Volksschule - Turnsaal 

 

Bürgermeister Mag. Zillner eröffnet um 19:15 Uhr die Fragestunde. 

 

Anwesende Personen: 3 

 

Folgende Anfragen bzw. Fragen werden gestellt: 

Es sind 2 Vertreter des Regionalvereines „Umsatteln“ anwesend und sie bedanken sich beim Bürger-

meister und den GemeinderätInnen für die erfolgte Erweiterung von Geh- und Radwegen in der Regi-

on. Sie bewerben einige geplante Veranstaltungen und ersuchen auch um zukünftige Unterstützung 

ihrer Anliegen.   

 

 

 

 

 

Ende:  19:30 Uhr 

 


